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Nach Ansicht von Generalanwalt Pitruzzella sind die Unionsgerichte nicht für die 
Entscheidung über Schadensersatzklagen gegen die Euro-Gruppe zuständig 

Die Euro-Gruppe sei als informelles Gebilde Ausdruck einer besonderen Form der 
Zwischenstaatlichkeit im konstitutionellen Gefüge der Wirtschafts- und Währungsunion und 

fungiere als „Brücke“ zwischen den Gremien auf den Ebenen des einzelnen Staates, der Union 
und der Zwischenstaatlichkeit 

Im Laufe der ersten Monate des Jahres 2012 gerieten mehrere in Zypern ansässige Banken, 
darunter die Cyprus Popular Bank (Laïki) und die Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia (Bank of 
Cyprus oder BoC), in finanzielle Schwierigkeiten. Die zyprische Regierung stellte daraufhin einen 
Antrag auf Finanzhilfe beim Präsidenten der Euro-Gruppe1, der darauf hinwies, dass die 
beantragte Finanzhilfe durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) im Rahmen eines 
makroökonomischen Anpassungsprogramms, das in einem Memorandum of Understanding zu 
konkretisieren sei, gewährt werden würde. Über dieses Memorandum verhandelten die 
Kommission im Benehmen mit der Europäischen Zentralbank (EZB) und dem Internationalen 
Währungsfonds (IWF) auf der einen Seite und Zypern auf der anderen Seite. In einer Erklärung 
von März 2013 teilte die Euro-Gruppe mit, dass die Verhandlungen zu einem Entwurf für ein 
Memorandum of Understanding über die Umstrukturierung der BoC und der Laïki geführt hätten. 
Die Kommission im Namen des ESM und Zypern unterzeichneten sodann das Memorandum of 
Understanding und der ESM gewährte diesem Mitgliedstaat eine Finanzhilfe. Am 25. April 2013 
erließ der Rat den Beschluss 2013/236 über spezifische Maßnahmen zur Wiederherstellung von 
Finanzstabilität und nachhaltigem Wachstum2. 

Mehrere Einzelpersonen und Gesellschaften waren damals Inhaber von Einlagenkontos bei der 
Laïki und der BoC bzw. Aktionäre oder Anleihegläubiger dieser Banken. Nach Ansicht der 
betroffenen Einzelpersonen und Gesellschaften hatte die Durchführung der mit den zyprischen 
Behörden vereinbarten Maßnahmen einen wesentlichen Wertverlust ihrer Einlagen, Aktien oder 
Anleihen zur Folge. Sie reichten daher beim Gericht der Europäischen Union Klagen auf 
außervertraglichen Schadensersatz u. a. gegen die Euro-Gruppe ein, um für die Verluste, die sie 
nach ihrem Vorbringen aufgrund dieser Maßnahmen erlitten haben, entschädigt zu werden. 

Mit seinen Urteilen vom 13. Juli 2018 wies das Gericht diese Schadensersatzklagen mit der 
Begründung ab, dass die Voraussetzung der Rechtswidrigkeit des der Europäischen Union 
vorgeworfenen Verhaltens nicht erfüllt sei.3 Es wies auch die Unzulässigkeitseinreden zurück, die 
der Rat in Bezug auf die u. a. gegen die Euro-Gruppe gerichteten Schadensersatzklagen erhoben 
hatte, wobei es die Ansicht vertrat, dass die Euro-Gruppe eine Stelle der Union sei, die durch die 
Verträge förmlich geschaffen worden sei und zur Verwirklichung der Ziele der Union beitrage. 

                                                 
1 Informelle Tagung der Minister der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist.  
2 Beschluss 2013/236/EU vom 25. April 2013 gerichtet an Zypern über spezifische Maßnahmen zur Wiederherstellung 
von Finanzstabilität und nachhaltigem Wachstum (ABl. 2013, L 141, S. 32).  
3 Urteile vom 13. Juli 2018, T-680/13 K. Chrysostomides & Co. u. a./Rat u. a. und T-786/14 Bourdouvali u. a./Rat u. a., 
vgl. Pressemitteilung Nr. 108/18. 
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Die beim Gerichtshof eingelegten Rechtsmittel des Rates werfen die Frage auf, ob die Euro-
Gruppe als „Organ“ im Sinne des Unionsrechts4 eingestuft werden kann, und folglich die Frage 
nach der Zuständigkeit der Unionsgerichte für Schadensersatzklagen gegen dieses Gebilde wegen 
etwaiger Schäden, die durch von ihm getätigte schädigende Handlungen entstanden sein sollen. 

In seinen heutigen Schlussanträgen schlägt Generalanwalt Pitruzzella dem Gerichtshof vor, 
die Urteile des Gerichts aufzuheben, soweit sie die vom Rat erhobenen Einreden der 
Unzulässigkeit hinsichtlich der Euro-Gruppe zurückweisen. 

Um zu prüfen, ob die Euro-Gruppe als „Organ der Union“ eingestuft werden kann, ist nach Ansicht 
des Generalanwalts die Rechtsnatur dieses Gebildes und seine Stellung im institutionellen 
Rahmen der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) zu untersuchen5. 

Hierfür analysiert er das konstitutionelle Gefüge der WWU im Licht der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs und erinnert zunächst daran, dass die Euro-Gruppe für Zwecke der Erhebung 
einer Nichtigkeitsklage nicht als Einrichtung der Union eingestuft werden kann.6 

Sodann untersucht der Generalanwalt die Errichtung der Euro-Gruppe, ihre Aufgaben sowie 
ihre konkrete Funktionsweise und betont, dass ihr Einfluss rein politisch bleibe. Als Gebilde 
informeller Natur verfüge die Euro-Gruppe nämlich nicht nur über keine eigenen Zuständigkeiten, 
sondern habe auch keine Befugnis, ein Versäumnis ihrer Teilnehmer in Bezug auf die Umsetzung 
der vereinbarten politischen Ziele zu sanktionieren. 

Im Hinblick auf ihre Rechtsnatur und ihre konstitutionelle Einordnung fungiere die Euro-
Gruppe als „Brücke“ zwischen der nationalen Ebene, der Unionsebene und der außerhalb 
des Unionrechts befindlichen zwischenstaatlichen Ebene. Sie sei nämlich als ein Gebilde 
anzusehen, das Ausdruck einer besonderen Form von Zwischenstaatlichkeit im konstitutionellen 
Gefüge der WWU sei. Entstanden als rein zwischenstaatliches Gremium im komplexen 
Rahmen der Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten im Bereich der WWU, 
fungiere dieses Gremium als Verbindung zwischen der staatlichen Sphäre und derjenigen 
der Union. Der Vertrag von Lissabon habe das Bestehen dieses Gebildes außerhalb des 
unionsrechtlichen Rahmens anerkannt und die Teilnahme der Kommission und der EZB an seinen 
Arbeiten formalisiert, er habe aber nicht beabsichtigt, seine Rechtsnatur zu ändern, die eng mit 
seiner Rolle als „Brücke“ zwischen den Mitgliedstaaten und der Union verbunden sei. 

Insoweit seien die Unionsgerichte nicht für die Entscheidung über Schadensersatzklagen gegen 
dieses Gebilde wegen etwaiger Schäden zuständig, die aus schädigenden Handlungen der Euro-
Gruppe entstanden sein sollen. Folglich seien die im ersten Rechtszug von der 
K. Chrysostomides & Co. u. a. und von Bourdouvali u. a. erhobenen Klagen unzulässig, 
soweit sie gegen die Euro-Gruppe gerichtet seien. 

Was die Anforderungen im Zusammenhang mit der Wahrung des Grundsatzes des 
wirksamen gerichtlichen Rechtsschutzes betrifft, so schließe jedoch der Umstand, dass die 
Euro-Gruppe nicht als Organ im Sinne des Unionsrechts eingestuft werde, die 
Verantwortung der Union für die Maßnahmen, mit denen der Rat und die Kommission die 
Beschlüsse der Euro-Gruppe umsetzten, nicht aus. Die betroffenen Einzelpersonen und 

                                                 
4 Art. 340 Abs. 2 AEUV. 
5 Die WWU sei von Beginn an durch ein „asymmetrisches“ konstitutionelles Gefüge in Bezug auf die zwei Elemente, aus 
denen sie bestehe, nämlich die Währungspolitik und die Wirtschaftspolitik, gekennzeichnet gewesen. Zum einen sei 
zwar der Union die ausschließliche Zuständigkeit im Bereich der Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Währung 
der Euro sei, übertragen worden, zum anderen sei jedoch die Kontrolle der Wirtschaftspolitik in der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten verblieben. Die Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten finde nämlich in einem Rahmen 
statt, der zwangsläufig drei getrennte operative Ebenen umfasse: die nationale, die der Union und die 
zwischenstaatliche. Es könne sich daher als etwas schwierig erweisen, Handlungen auf zwischenstaatlicher Ebene von 
Handlungen auf Unionsebene und folglich auch zwischenstaatliche Gebilde von den Unionsorganen klar abzugrenzen. 
In seiner Rechtsprechung habe der Gerichtshof immer versucht, das heikle konstitutionelle und institutionelle 
Gleichgewicht zu wahren. 
6 Rn. 61 des Urteils des Gerichtshofs vom 20. September 2016 in den verbundenen Rechtssachen C-105/15 P bis 
C-109/15 P Mallis und Malli / Kommission und EZB, vgl. Pressemitteilung Nr.102/16. 

http://www.curia.europa.eu/
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-105/15%20P
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-105/15%20P
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160102de.pdf
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Gesellschaften könnten Klage auf Schadensersatz gegen die Instanzen der Union, im Allgemeinen 
den Rat, erheben, die die in der Euro-Gruppe geschlossenen Vereinbarungen umsetzen. Im 
vorliegenden Fall habe zunächst Klage gegen den Rat auf Schadensersatz aufgrund des Erlasses 
des Beschlusses 2013/236 sowie gegen die Kommission und die EZB auf Prüfung der Umsetzung 
des makroökonomischen Anpassungsprogramms für Zypern erhoben werden können. Zudem sei 
nicht ausgeschlossen, dass unter außergewöhnlichen Umständen die schädigenden Folgen einer 
etwaigen Untätigkeit der Kommission bei der Kontrolle der Vereinbarkeit der Entscheidungen der 
Euro-Gruppe mit dem Unionsrecht als der Kommission zurechenbar angesehen werden könnten. 

 

HINWEIS: Die Schlussanträge des Generalanwalts sind für den Gerichtshof nicht bindend. Aufgabe des 
Generalanwalts ist es, dem Gerichtshof in völliger Unabhängigkeit einen Entscheidungsvorschlag für die 
betreffende Rechtssache zu unterbreiten. Die Richter des Gerichtshofs treten nunmehr in die Beratung ein. 
Das Urteil wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. 

 
HINWEIS: Beim Gerichtshof kann ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel gegen ein Urteil oder 
einen Beschluss des Gerichts eingelegt werden. Das Rechtsmittel hat grundsätzlich keine aufschiebende 
Wirkung. Ist das Rechtsmittel zulässig und begründet, hebt der Gerichtshof die Entscheidung des Gerichts 
auf. Ist die Rechtssache zur Entscheidung reif, kann der Gerichtshof den Rechtsstreit selbst entscheiden. 
Andernfalls verweist er die Rechtssache an das Gericht zurück, das an die Rechtsmittelentscheidung des 
Gerichtshofs gebunden ist. 

 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet. 

Der Volltext der Schlussanträge wird am Tag der Verlesung auf der Curia-Website veröffentlicht. 

Pressekontakt: Hartmut Ost  (+352) 4303 3255 
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